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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.2000

Norm

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Die den Hinterbliebenen aufgelaufenen xen Haushaltskosten sind unter die einzelnen rentenberechtigten

Angehörigen des Getöteten verhältnismäßig aufzuteilen, wenn sonst die Witwe - im Hinblick auf die den Kindern

gezahlten Hinterbliebenenrenten, mit denen auch solche Kosten (teilweise) abgegolten werden -, würde man die

gesamten Fixkosten bei ihr berücksichtigen, bereichert wäre.
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